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Reisekostenordnung des [Name des Vereins einfügen]

(Gültig für alle Fahrten ab dem 1. Januar 2026)

§ 1 Zweck der Reisekostenordnung
Diese Reisekostenordnung regelt einheitlich und verbindlich die Erstattung von Fahrt- und Reisekosten, die Mitgliedern des Vorstands, ehrenamtlich Tätigen sowie Beschäftigten des Vereins im Zusammenhang mit einer Tätigkeit für den Verein entstehen. Ziel ist eine steuerlich korrekte, gemeinnützigkeitskonforme und für alle Beteiligten nachvollziehbare Abrechnungspraxis.

§ 2 Abgrenzung: Pendelfahrten und Vereinsfahrten
(1) Pendelfahrten
Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Tätigkeitsstätte (z. B. Geschäftsstelle des Vereins) gelten als Pendelfahrten. Diese Fahrten sind keine Vereinsfahrten und werden vom Verein nicht steuerfrei erstattet.

(Hinweis:* Ab dem 1.1.2026 können Beschäftigte diese Fahrten mit 38 Cent pro 
Entfernungskilometer als Werbungskosten in ihrer privaten Steuererklärung geltend machen. Diese Regelung betrifft ausschließlich das individuelle Arbeitsverhältnis und nicht den steuerfreien Aufwendungsersatz im Verein.

(2) Vereinsfahrten (Dienstreisen)
Vereinsfahrten sind alle Fahrten, die ausschließlich im Interesse des Vereins durchgeführt werden, insbesondere:  

Fahrten zu Vorstandssitzungen und Mitgliederversammlungen, 
Fahrten zu Trainings, Spielen, Wettkämpfen oder Proben, 
Besorgungsfahrten oder Termine im ausdrücklichen Auftrag des Vereins, 
Fahrten zu Fortbildungen im Vereinsinteresse.

Nur solche Fahrten sind nach dieser Ordnung erstattungsfähig.

§ 3 Anspruchsberechtigte Personen

Reisekosten können geltend machen:

1. Mitglieder des Vorstands,
2. ehrenamtlich tätige Mitglieder und Helfer,
3. Beschäftigte des Vereins.
Voraussetzung ist, dass die Fahrt vorab genehmigt wurde oder objektiv erforderlich war, um die satzungsgemäßen Aufgaben des Vereins zu erfüllen.

§ 4 Erstattung von Fahrtkosten mit privaten Fahrzeugen

(1) Private Pkw-Nutzung
Bei Nutzung des privaten Pkw werden pauschal bis zu 0,30 Euro je gefahrenem Kilometer (Hin- und Rückfahrt) erstattet. Mit der Kilometerpauschale sind sämtliche Kosten (Treibstoff, Versicherung, Abnutzung etc.) abgegolten.

(2) Mitnahmeentschädigung
Bei der Mitnahme weiterer vereinszugehöriger Personen in einem privaten Pkw erhöht sich die Kilometerpauschale nicht. Eine separate Mitnahmeentschädigung wird nicht gewährt.

(3) Motorrad, Moped, Roller
Bei Nutzung eines privaten Motorrads oder sonstigen motorbetriebenen Zweirads werden bis zu 0,20 Euro je gefahrenem Kilometer erstattet.

(4) Haushaltsdisziplin
Ein Rechtsanspruch auf die Ausschöpfung der steuerlichen Höchstsätze besteht nicht. Der Verein ist berechtigt, aus Gründen der Haushaltsdisziplin niedrigere Pauschalen festzulegen oder die Gesamterstattung pro Jahr zu deckeln.

(5) Höhere Erstattungen
Eine Erstattung oberhalb der genannten Sätze ist nur zulässig, wenn die tatsächlichen Kosten durch eine detaillierte Einzelkostenberechnung nachgewiesen werden. Ohne diesen Nachweis gelten übersteigende Beträge als steuerpflichtiger Arbeitslohn bzw. als Verstoß gegen das Gemeinnützigkeitsrecht.

§ 5 Reisenebenkosten und Verpflegung

(1) Nebenkosten
Notwendige Reisenebenkosten (z. B. Parkgebühren am Zielort, Straßennutzungsgebühren/Maut) werden gegen Vorlage des Originalbelegs in tatsächlicher Höhe erstattet.

(2) Verpflegungsmehraufwand
Ein pauschaler Verpflegungsmehraufwand (Tagegeld) wird vom Verein grundsätzlich nicht gewährt. Verpflegungskosten können nur erstattet werden, wenn sie als Bewirtungskosten im direkten Vereinsinteresse (z. B. Bewirtung von Gästen) angefallen sind und durch einen ordnungsgemäßen Gaststättenbeleg nachgewiesen werden.

§ 6 Nicht erstattungsfähige Kosten

Nicht erstattet werden insbesondere: 

Pendelfahrten (Wohnung – Arbeitsstätte), 
private Umwege oder Zusatzfahrten, 
Bußgelder, Verwarnungsgelder oder private Parkverstöße, 
Abschleppkosten aufgrund privaten Verschuldens.

§ 7 Nachweise und Abrechnung

Jede Abrechnung muss zeitnah (spätestens innerhalb von drei Monaten nach der Fahrt) auf dem vereinseigenen Formular eingereicht werden. Erforderliche Angaben sind: 

Name der abrechnenden Person, 
Datum der Fahrt und Anlass (Vereinstätigkeit), 
Start- und Zielort sowie gefahrene Kilometer laut Tacho oder Routenplaner, 
Fremdbelege (Parkquittungen etc.) sind im Original (bzw. als lesbarer digitaler Scan) beizufügen. 
Unterschrift der abrechnenden Person.

§ 8 Auszahlung
Die Auszahlung erfolgt ausschließlich bargeldlos per Überweisung auf das vom Empfänger benannte Konto.

§ 9 Inkrafttreten
Diese Reisekostenordnung tritt durch Beschluss des Vorstands vom [Datum einfügen] mit Wirkung zum 1. Januar 2026 in Kraft. Sie ersetzt alle bisherigen Regelungen zur Reisekostenerstattung.
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